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 5 5.1.2 ge "Bei Glasbruch sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen 
und die beschädigte Verglasung soll innerhalb eines an-
gemessenen Zeitraumes ausgetauscht werden."  
 
Eine solche Handlungsanweisung – die einen Allgemein-
platz aus dem anderen Lebens- und Rechtsbereichen 
darstellt - ist in einer Bemessungs- und Konstrukti-
onsnorm fehl am Platz. 

Zweiten Satz 5.1.2 streichen  

 5 5.1.4 ge "Frei und ohne Hilfsmittel zugängliche Vertikalverglasun-
gen sind auf der zugänglichen Seite bis mindestens 
0,80 m über Verkehrsfläche mit Glas mit sicherem Bruch-
verhalten auszuführen." 
Diese Anforderung wird zu einer Kostensteigerung im 
Bauwesen führen. Bevor erhöhte Anforderungen an die 
Sicherheit gestellt werden, hat der Normenausschuss den 
Nachweis der Notwendigkeit sowie eine Kosten-
Nutzenabwägung vorzunehmen und nachzuweisen. 
Sofern für Bereiche mit besonderen Sicherheitsanforde-
rungen, wie z.B. Kindertageseinrichtungen oder Schulen, 
ein Erfordernis besteht, sind entsprechende Regelungen 
in den jeweiligen diesbezüglichen Sondervorschriften und 
Richtlinien zu treffen. 

Abschnitt 5.1.4 streichen  

 


